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Beratungsfolge Sitzung Abstimmungsergebnis

Ausschuss für Bildung und Soziales 12.02.2024
Gemeindevertretung 27.02.2024

Betreff
1. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung gemäß § 5 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz
(BbgLöG) zum Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen Ereignissen im Jahr 2024
hier: Beratung und Beschlussfassung  

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt die Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offen-
halten von  Verkaufsstellen  aus  Anlass  von  besonderen  Ereignissen  an  Sonn-  und  Feiertagen  im  Jahre
2024  vom 28.11.2023 / 05.12.2023 durch Aufnahme eines weiteren verkaufsoffenen Sonntages.

§ 1 wird ergänzt um den folgenden verkaufsoffenen Sonntag:

24.10.2024         Lesefestival / Wustermark liest .  

Ja Nein Enthaltg.
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Beschlussbegründung:
Mit Beschluss  163/2023 zur Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen  aus
Anlass von besonderen Ereignissen an Sonn- und Feiertagen im Jahre 2024 hat die Gemeindevertretung in der
Sitzung am 28.11.2023 / 05.12.2023 fünf  verkaufsoffene  Sonntage festgelegt. Die Verordnung ist veröffentlicht
und seit dem 01.01.2024 in Kraft.

Gemäß § 5 Abs. 1 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz darf eine Gemeinde an höchstens fünf Sonn- oder
Feiertagen pro  Jahr  in  der  Zeit  von  13.00  Uhr  bis  20.00  Uhr  durch  ordnungsbehördliche  Verordnung  im  ge-
samten Gemeindegebiet  bzw.  in  Teilen  des  Gemeindegebietes  sonn-  oder  feiertägliche  Öffnungen  von  Ver-
kaufsstellen ausnahmsweise gestatten.

§ 5  Abs.  2  BbgLöG lässt  eine Kumulation dahingehend zu, dass aus Anlass eines regionalen Ereignisses ein
weiterer Sonn- oder Feiertag festgesetzt werden kann. In diesem Zusammenhang ist bereits die Veranstaltung
Tag der Schiene / Eisenbahnfest  am 22.09.2024 eingeplant und mit ordnungsbehördlicher Verordnung festge-

setzt.

Ein sechster  verkaufsoffener  Sonntag  zu  einem  besonderen  Ereignis  kann  daher  für  den  27.10.2024  einge-
räumt werden. Die Veranstaltung findet auch in dem gebotenen Abstand zu den anderen Veranstaltungen statt
(vgl. § 5 Absatz 3 Satz2 BbgLöG).

Es wird ein Lesefestival / Wustermark  liest  stattfinden, an dem sich Vereine und Institutionen aus dem Gemein-
degebiet beteiligen werden. Die Gespräche zur Durchführung und Organisation zeigten großes Interesse zur Mit-
wirkung an dem Festival.
Verschiedene Veranstaltungen  und  Lesungen  zu  vielfältigen  Themen  werden  angeboten,  sodass  sich  eine
große Anzahl an Zielgruppen ergibt. Die Veranstaltungen finden in mehreren Ortsteilen der Gemeinde statt und
bilden so ein verbindendes Element.

Mit der Kopplung der Veranstaltung an den verkaufsoffenen Sonntag kann zudem der Zulauf an Mitwirkenden
und Zuhörern gestärkt und unterstützt werden. Das Thema wird auch in Angeboten im Designer Outlet Berlin
am 27.10.2024 aufgegriffen und fortgesetzt.  

Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein

Welche HH-Jahre: 2024

 wiederkehrender Aufwand

 Ergebnishaushalt
(automatisch mit Finanz-HH verknüpft)

 Finanzhaushalt

Nummer Name
Kostenstelle: 281101 Allgemeine Kulturförderung
Kostenträger: 28110000 Heimat- und Kulturpflege
Konto: 52710001 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen

Summe: 5.000,00 

 bereits im lfd. HH eingeplant

 im lfd. HH noch nicht eingeplant

 ÜPL/APL( über- o. außerplanmäßig)

Auswirkung auf Klima-, Natur- und Umweltschutz? keine

Anlagen:
Anlage 1 - Konzept verkaufsoffene Sonntage 2024  

............................................................
gez. Herr H. Schreiber
Bürgermeister


